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 Veröffentlicht am 23.10.1989

Norm

DSt 1872 §2 H

RL-BA 1977 §45 ff

Rechtssatz

Ausgehend von der Tatsache, daß die Verö:entlichung von Bildern der Autoren von Abhandlungen in Zeitschriften

durchaus üblich geworden ist, kann auch eine reklamehafte Hervorhebung eines Rechtsanwalts als Autors in solchen

Abbildungen nur ausnahmsweise dann erblickt werden, wenn sie über das übliche Autoren - Porträt nach Art oder

Umfang eindeutig hinausgehen.

Entscheidungstexte

Bkd 25/89

Entscheidungstext OGH 23.10.1989 Bkd 25/89

Veröff: AnwBl 1990,92

Bkd 24/89

Entscheidungstext OGH 18.12.1989 Bkd 24/89

Vgl auch; Beisatz: Verfassungskonforme und daher restriktive Interpretation standesrechtlicher

Werbevorschriften (unter Hinweis auf in letzter Zeit erfolgte Publikationen). (T1) Veröff: AnwBl 1990,558
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